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S a t z u n g
über Aufwendung- und Kostenersatz für Einsätze

und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Gr öbenzell

Die Gemeinde Gröbenzell erlässt aufgrund des Art. 28 BayFwG folgende Satzung:

§ 1
Aufwendungs- und Kostenersatz

(1) Die Gemeinde erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 und 2 BayFwG Aufwendungsersatz für
folgende Pflichtleistungen ihrer Feuerwehr:

1. Einsätze
2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG)
3. Ausrücken nach missbräuchlicher Alarmierung.

Einsätze werden in dem für die Hilfeleistungen notwendigen Umfang
abgerechnet.

(2) Die Gemeinde erhebt Kostenersatz für die Inanspruchnahme ihrer Feuerwehr zu folgenden
freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG)
1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehr gehören.
2. Überlassung von Gerät und Material zum Ge- oder Verbrauch.

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(3) Die Höhe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsätzen ge-
mäß der Anlage zu dieser Satzung. Für den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in der An-
lage enthalten sind, werden Pauschalsätze in Anlehnung an die für vergleichbare Aufwen-
dungen festgelegten Sätze erhoben. Für Materialverbrauch werden die Selbstkosten be-
rechnet; dies gilt auch für die Kosten der Entsorgung.

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren und/oder Berufsfeuerweh-
ren entstehen (Art. 15 Abs. 6 Satz 2 BayFwG), werden unabhängig von dieser Satzung
geltend gemacht.

§ 2
Schuldner

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art. 28
Abs. 3 BayFwG.
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(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch genom-
men hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.

§ 3
Fälligkeit

Aufwendungs- und Kostenersatz werden einen Monat nach Zustellung des Bescheids zur Zah-
lung fällig.

§ 4
Erlass und abweichende Festsetzung von Gebühren

(1) Aktive und passive Feuerwehrmitglieder sind vom Aufwendungsersatz für die Inanspruch-
nahme der Feuerwehr befreit, wenn kein Versicherungsschutz besteht und die Aufwendun-
gen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden.

(2) Gemäß Art. 28 I 3 BayFwG kann bei Unbilligkeit der Aufwendungsersatz ermäßigt bzw. er-
lassen werden. Unbilligkeit liegt insbesondere vor, wenn sich dies für den Betreffenden äu-
ßerst belastend bzw. existenzbedrohend auswirken könnte, weil kein Versicherungsschutz
besteht oder sonstige persönliche Härten (z. B. familiäres Leid) vorliegen.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Gröbenzell, den 31.12.1999

Mia Kimmerle
2. Bürgermeisterin


